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Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und öffentlichen 

Einrichtungen (Kommunalrichtlinie) im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)   

 Stand 22.06.2016 

 

V. Förderung investiver Klimaschutzmaßnahmen  

1. Klimaschutz bei der LED-Außen- und -Straßenbeleuchtung sowie bei LED-Lichtsignalanlagen In der 

Sanierung von Außen-, Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen mittels LED-Beleuchtungstechnik liegt 

ein hohes und kurzfristig erschließbares Potenzial zu direkter Energieeinsparung und zur nachhaltigen 

Reduktion von Treibhausgasemissionen. Die geförderten Maßnahmen können somit unmittelbar zum 

Klimaschutz beitragen.  

(1) Antragsberechtigung  

Antragsberechtigt sind folgende Einrichtungen:  

– Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) und Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich 

Kommunen beteiligt sind;   

– Betriebe, Unternehmen und sonstige Organisationen mit mindestens 50,1 Prozent kommunaler 

Beteiligung; für kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist die jeweilige Kommune 

antragsberechtigt;   

– öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Hochschulen (nicht umfasst 

Volkshochschulen) bzw. deren Träger,   

– Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus, die im Vereinsregister eingetragen sind.  

Kommunen und Zusammenschlüsse mehrerer Kommunen, Betriebe, Unternehmen und sonstige 

Organisationen mit mindestens 50,1 Prozent kommunaler Beteiligung, Sportvereine mit 

Gemeinnützigkeitsstatus, öffentliche, gemeinnützige und religionsgemeinschaftliche Kindertagesstätten 

und Schulen bzw. deren Träger sowie öffentliche und freie, gemeinnützige Einrichtungen der Kinder- und 

Jugendhilfe bzw. deren Träger  können  eine Förderung für die LED Außenbeleuchtung mit höherem 

Fördersatz nach Abschnitt VI für die dort genannten Einrichtungen beantragen.  

(2) Förderung   

Gefördert wird der Einbau hocheffizienter LED-Beleuchtungstechnik bei der Sanierung von Außen- und 

Straßenbeleuchtungsanlagen sowie von Lichtsignalanlagen.   

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für Investitionen in Anlagenkomponenten einschließlich der Steuer- und 

Regelungstechnik, deren Austausch direkt eine Minderung von Treibhausgasen hervorruft sowie  
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für die Installation durch qualifiziertes externes Fachpersonal. Im Bewilligungszeitraum anfallende 

Ausgaben für projektbegleitende Ingenieurdienstleistungen, in Höhe von maximal 5 Prozent der 

zuwendungsfähigen Investitions- und Installationsausgaben, können zusätzlich gefördert werden.   

Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für Prototypen, gebrauchte Anlagen, Eigenbauanlagen, die 

Instandsetzung/-haltung bestehender Anlagen und laufende Ausgaben sowie Eigenleistungen.  

Voraussetzung für die Förderung ist, dass sich die Fördergegenstände im Eigentum des Antragstellers 

befinden und innerhalb der Zweckbindungsfrist von fünf Jahren in dessen Eigentum verbleiben.  
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Im Regelfall erfolgt die Förderung von Maßnahmen an Außen- und Straßenbeleuchtungsanlagen wie folgt:    

– bei einer Minderung der Treibhausgasemissionen von mindestens 70 Prozent durch eine nicht 

rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu 20 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben;   

– bei einer Minderung der Treibhausgasemissionen von mindestens 80 Prozent durch eine nicht 

rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu 25 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, wenn bei der 

Sanierung eine Steuer- und Regelungstechnik installiert wird.  

  

Bei Lichtsignalanlagen erfolgt die Förderung für den Einbau hocheffizienter LED-Beleuchtungstechnik, die 

zu einer Minderung der Treibhausgasemissionen von mindestens 70 Prozent führt, durch eine nicht 

rückzahlbare Zuwendung in Höhe von bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.   

Die Höhe der zuwendungsfähigen Ausgaben muss so bemessen sein, dass sich eine Mindestzuwendung in 

Höhe von 5.000 Euro ergibt.  

Der Bewilligungszeitraum beträgt in der Regel ein Jahr.  

 Antragsfristen: 1. Januar bis 31. März und 1. Juli bis 30. September. 

 

 

VII.  

Erhöhte Förderung für finanzschwache Kommunen Finanzschwache Kommunen, die nach jeweiligem 

Landesrecht z. B. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben oder eine vergleichbare 

finanzschwache Haushaltssituation nachweisen und somit nicht über ausreichende Eigenmittel verfügen, 

können vorbehaltlich der beihilferechtlichen Zulässigkeit (siehe Abschnitt VIII Nummer 7) eine erhöhte 

Förderquote erhalten:   

- für Förderschwerpunkte nach Abschnitt III.1-3, IV.1, 2 und 4 um bis zu 40 Prozent,  - für 

Förderschwerpunkte nach Abschnitt IV.5 und V.1-6 um bis zu 25 Prozent und  - für Förderschwerpunkte 

nach Abschnitt VI. um bis zu 30 Prozent.   

Eine erhöhte Förderquote für Teilkonzepte für Industrie- und Gewerbegebiete kann nicht beantragt 

werden.  

 

VIII.  Förderbedingungen  

1. Zuwendungsfähige Vorhaben Zuwendungsfähig sind nur Vorhaben, die die allgemeinen und besonderen 

Förderbedingungen dieser Richtlinie erfüllen. Darüber hinaus haben Antragsteller bzw. deren Vorhaben die 

nachfolgenden Voraussetzungen zu erfüllen:  

a) Der Antragsteller muss über eine ausreichende personelle sowie finanzielle Kapazität zur Durchführung 

des Vorhabens verfügen.  

 b) Die Finanzierung des gesamten Vorhabens muss sichergestellt sein. Es muss bestätigt werden, dass die 

Eigenmittel aufgebracht werden können. Drittmittel (Zuschussförderungen und Förderkredite), die zur 

Finanzierung des Vorhabens ergänzend herangezogen werden, müssen ausgewiesen werden (siehe 

Abschnitt VIII Nummer 3).  

  

 



c) Über das Vermögen des Antragstellers darf kein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden 

sein. Antragsteller und, sofern der Antragsteller eine juristische Person ist, die verantwortlichen 

natürlichen Personen dürfen keine eidesstattliche Versicherung nach § 900 der Zivilprozessordnung oder § 

284 der Abgabenordnung abgegeben haben oder zu deren Abgabe verpflichtet sein.  

 d) Der im Zuwendungsbescheid festgelegte Bewilligungszeitraum ist als Leistungszeitraum zu beachten 

und einzuhalten.  

 e) Zuwendungen werden nur gewährt, sofern das Vorhaben innerhalb des im Zuwendungsbescheid 

genannten Bewilligungszeitraums begonnen, durchgeführt und abgeschlossen wird.   

 f) Vergabeverfahren für die beantragten Leistungen dürfen erst nach Erhalt des schriftlichen 

Zuwendungsbescheids durchgeführt werden. Die Auftragsvergabe muss sich dabei auf einen 

Leistungszeitraum beziehen, der innerhalb des Bewilligungszeitraums liegt.  
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2. Zweckbindungsfrist Die Zweckbindungsfrist bei investiven Maßnahmen beträgt fünf Jahre nach 

Abnahme der Leistung. Sollten sich in diesem Zeitraum Änderungen in den Eigentumsverhältnissen 

ergeben, sind diese unverzüglich dem Projektträger Jülich anzuzeigen.  

3. Kumulierbarkeit Eine Doppelförderung mit anderen Förderprogrammen der Bundesregierung ist 

ausgeschlossen. Die Kumulierung mit Drittmitteln, Zuschussförderungen und Förderkrediten ist 

vorbehaltlich entgegenstehender beihilferechtlicher Vorgaben (siehe Abschnitt VIII Nummer 7) zugelassen, 

sofern Eigenmittel in Höhe von mindestens 15 Prozent des Gesamtvolumens der zuwendungsfähigen 

Ausgaben eingebracht werden.   

Für die Förderschwerpunkte nach Abschnitt IV.1 und 2 gilt für finanzschwache Kommunen, dass 

Eigenmittel in Höhe von mindestens 10 Prozent des Gesamtvolumens der zuwendungsfähigen Ausgaben 

eingebracht werden müssen. Soweit zusätzlich Drittmittel eingebracht werden können, sind diese 

auszuweisen.   

4. Auszahlung Die Auszahlung der Zuwendung bei Vorhaben unterhalb einer Zuwendungssumme von 

25.000 Euro erfolgt erst nach Abschluss des Vorhabens sowie Eingang und Prüfung des 

Verwendungsnachweises. Für alle anderen Vorhaben gilt bis zum Eingang und zur Prüfung des 

Verwendungsnachweises ein Schlusszahlungsvorbehalt in Höhe von 20 Prozent der Zuwendung. Diese 

Regelung gilt nicht bei Zuwendungen nach Abschnitt IV Nummer 1, 2 und 4.  

5. Weitergabe von Informationen Die Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger erklären sich damit 

einverstanden, dass das Bundesumweltministerium:  

a) auf Verlangen den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, andere Ausschüsse und Mitglieder 

des Deutschen Bundestages über Anträge bzw. Zuwendungen informiert;  

 b) Pressemitteilungen über das bewilligte Vorhaben herausgibt;  

 c) geförderte Vorhaben auf Fachveranstaltungen präsentiert oder Pressetermine vor Ort durchführt;  

 d) die Daten des Zuwendungsempfängers für die Auswertung der Förderaktivitäten, für die 

Öffentlichkeitsarbeit oder für die Zusammenarbeit mit anderen durch das Bundesumweltministerium 

geförderte Vorhaben an durch das Ministerium beauftragte oder geförderte Organisationen weitergibt.  

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich:  

e) die Vorgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zu beachten und diese aktiv zu 

unterstützen;  
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f) bei investiven Klimaschutzmaßnahmen (Abschnitt IV Nummer 3 und 5, Abschnitt V und Abschnitt VI) am 

Standort des Vorhabens auf die Förderung in geeigneter Form gut sichtbar hinzuweisen. Bei Fahrzeugen 

hat der Hinweis auf dem Fahrzeug zu erfolgen. Der Hinweis hat während der Zweckbindungsfrist von fünf 

Jahren am Vorhabenstandort zu verbleiben;  

 g) Unterlagen zu bewilligten Fördervorhaben zur Verfügung zu stellen, damit diese im Internet oder in 

einer internetbasierten Projektdatenbank dargestellt werden können.  

 

6. Zuwendungsrechtliche Grundlagen Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung der 

Zuwendung besteht nicht. Der Zuwendungsgeber entscheidet auf Grund seines pflichtgemäßen Ermessens 

im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Vorhaben können nach Maßgabe dieser Richtlinie, der 

Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu den §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und der hierzu 

erlassenen Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Ausgaben- bzw. Kostenbasis durch Zuwendungen 

gefördert werden.  

Die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) finden Anwendung. Die Antragsteller 

müssen sich damit einverstanden erklären, dass das Bundesumweltministerium bzw. der Projektträger 

Jülich nach Anmeldung eine gegebenenfalls auch wiederkehrende, stichprobenartige Überprüfung der 

Umsetzung der Maßnahme durchführt oder durchführen lässt. Die Prüfung ist für die 

Zuwendungsempfänger gebührenfrei. Daneben besteht ein gesetzliches Prüfungsrecht des 

Bundesrechnungshofs aus den §§ 91, 100 BHO.  

7. Beihilferechtliche Grundlagen Sollte die Zuwendung als Beihilfe gemäß Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einzustufen sein, erfolgt die Förderung aller unter III-VI 

genannten Fördergegenstände nach den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission 

vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf „De-minimis“- Beihilfen 

(ABl. EU 2013, L 352/1) oder der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur 

Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der 

Artikel 107 und 108 über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AGVO, ABl. EU 2014, L 187/1). Die 

unter III-VI genannten Förderintensitäten dieser Richtlinie werden gegebenenfalls auf die jeweils 

zulässigen Beihilfehöchstintensitäten gemäß der Artikel 36, 38, 40, 41, 49 und 55 der  AGVO reduziert.   

Erhaltene Förderungen werden gemäß Artikel 9 AGVO veröffentlicht und können im Einzelfall gemäß 

Artikel 12 AGVO geprüft werden.  

 

Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten  

a) von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Lit. c) AGVO, und  

 b) von Unternehmen, die aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der 

Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 1 

Absatz 4 Lit. a) AGVO einer Rückforderungsanordnung unterliegen.  
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8. Dokumentation Die Zuwendungsempfänger kündigen den Beginn des Vorhabens auf ihrer Internetseite 

an. Darüber hinaus verpflichten sie sich, geeignete Berichte zur Dokumentation der Vorhabenabwicklung 

und der erzielten Ergebnisse sowie die für Monitoring und Evaluierung erforderlichen Daten zur Verfügung 

zu stellen. Die Auszahlung der Zuwendung kann zudem davon abhängig gemacht werden, ob der 

Weitergabe der Informationen oder Unterlagen an ein vom Bundesumweltministerium beauftragtes 

wissenschaftliches Institut zugestimmt sowie die Bereitschaft erklärt wird, auf Nachfrage zusätzliche 

Auskünfte bzw. Einsicht in Bücher und Unterlagen zu gestatten.  



IX. Antragsverfahren  

 

1. Antragstellung Projektanträge sind einzureichen bei:    

 

Projektträger Jülich (PtJ) Forschungszentrum Jülich GmbH  Geschäftsbereich Klima (KLI)  Zimmerstraße 26 – 

27 10969 Berlin Telefon: 0 30 / 20 19 95 77 Telefax: 0 30 / 2 01 99 31 00  E-Mail: ptj-ksi@fz-juelich.de  

 

2. Form und Fristen Anträge auf Zuwendung können ausschließlich elektronisch über das Portal zur 

Beantragung von Fördermitteln des Bundes („easy-online“) eingereicht werden. Nach Absenden der 

elektronischen Version ist diese auszudrucken und mit Unterschrift einer bevollmächtigten Person sowie 

den entsprechenden Anlagen dem Projektträger Jülich innerhalb von zwei Wochen zuzuleiten. Anträge 

sind innerhalb der im jeweiligen Förderschwerpunkt genannten Antragsfristen einzureichen. Diese Fristen 

sind Ausschlussfristen. Zur Fristwahrung genügt die elektronische Übersendung des Antrags.  

Sofern die Antragsteller über eine qualifizierte elektronische Signatur verfügen, entfällt die Zusendung des 

Papierantrags. Diese Form der Signatur ist gesetzlich einer handschriftlichen Unterschrift (Schriftform) 

gleichgestellt (§ 126a BGB).  

3. Auswahl- und Entscheidungsverfahren Es werden nur Anträge zur Prüfung angenommen, die  

a) einen geplanten Maßnahmenbeginn innerhalb der nächsten zwölf Monate ausweisen,  

 a) vollständig sind, das heißt das korrekte Antragsformular inklusive aller notwendigen Anlagen umfassen, 

und  

 b) widerspruchsfrei sind.  

31    

Soweit bei der Erstprüfung eines Antrags festgestellt wird, dass er diese Voraussetzungen nicht erfüllt, wird 

der Antragsteller hierauf hingewiesen. Die weitere Bearbeitung des Antrags wird zurückgestellt, bis der 

Antrag erfolgreich nachgebessert worden ist.  

Die Anträge werden unter Berücksichtigung des erheblichen Bundesinteresses geprüft. Der 

Zuwendungsgeber behält sich vor, ausgewählte Förderschwerpunkte prioritär zu verfolgen und bestimmte 

thematische Zielstellungen von einer Förderung auszuschließen.  

4. Hinweise zur Antragstellung Die Inhalte der Richtlinie werden in Merkblättern zu den einzelnen 

Förderschwerpunkten konkretisiert. Die Einhaltung dieser Vorgaben bildet die Grundlage für die spätere 

Bewilligung.  

Die relevanten Dokumente zum Förderantrag (Merkblätter, ergänzende Hinweise sowie erforderliche 

Anlagen) können unter www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen abgerufen werden. Allgemeine 

Informationen zur Richtlinie sind unter www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie zu finden.   

 X. In-Kraft-Treten  

 Diese Richtlinie tritt am 1. Juli 2016 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2019. Die Richtlinie vom 22. 

September 2015 – veröffentlicht am 6. Oktober 2015 – tritt mit Wirkung vom 30. Juni 2016 außer Kraft. Für 

vor dem 1. Juli 2016 eingereichte Anträge behält die Richtlinie vom 22. September 2015 ihre Gültigkeit.  

 Berlin, den 22. Juni 2016  

Bundesministerium  für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit  

Im Auftrag   

B e r t h o l d  G o e k e 


